T Ministerium des |
2 s RECHTNRW d:s"ia:éi?Nc?rsdm?r:r-IWestfalen W@
)

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen

Stammnorm
Ausfertigungsdatum: 30.10.2020

Fassung
Gultig ab: 10.11.2020

Zuweisungssatzung der Landesanstalt fur Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM) - Zuweisungssatzung -

Zuweisungssatzung
der Landesanstalt fiir Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
- Zuweisungssatzung -

Vom 30. Oktober 2020

Auf der Grundlage der § 14 Absatz 2 Satz 6, § 15 Absatz 1 Satz 5, § 16 Absatz 3 Satz 2 des Lan-
desmediengesetzes Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334), von denen § 14
Absatz 2 Satz 6 zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 134)
und § 15 Absatz 1 Satz 5 sowie § 16 Absatz 3 Satz 2 zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4.
Juli 2014 (GV. NRW. S. 387) geandert worden sind, im Folgenden LMG NRW, erlasst die Landes-
anstalt fur Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) folgende Satzung:

§1
Anwendungsbereich
(1) Diese Satzung regelt Einzelheiten zum Verfahren bei der Zuweisung terrestrischer Ubertra-

gungskapazititen fiir die Ubertragung von Fernseh- und Hérfunkprogrammen sowie vergleich-
barer Telemedien in Nordrhein-Westfalen und ihrer Verlangerung.
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(2) Die Regelungen dieser Satzung gelten fir die Zuweisung sowohl analoger als auch digitaler
terrestrischer Ubertragungskapazitaten.

(3) Diese Satzung gilt nicht fiir die Zuweisung von Ubertragungskapazitaten fiir Biirgermedien,
mit Ausnahme von Sendungen nach § 40d LMG NRW, und nicht fiir Sendungen in Einrichtungen,
Wohnanlagen und bei ortlichen Veranstaltungen nach Abschnitt 9 des LMG NRW.

§2

Ausschreibung

(1) Grundlage der Ausschreibung von terrestrischen Ubertragungskapazititen ist die Entschei-
dung der Landesanstalt flir Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) nach § 14 Absatz 1 LMG NRW
(iber die Verwendung der ihr zu Verfligung stehenden Ubertragungskapazitaten.

(2) Die Ausschreibung wird im Onlineangebot der Landesanstalt fir Medien Nordrhein-Westfalen
(LfM) bekannt gemacht. In der Bekanntmachung werden Beginn und Ende der Antragsfrist, die
mindestens zwei Monate betragt, mitgeteilt. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Antrage kén-
nen nicht mehr berticksichtigt werden. Die Frist kann nicht verlangert werden. Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand ist ausgeschlossen. Auf diese Bekanntmachung ist jeweils im Ministerial-
blatt fir das Land Nordrhein-Westfalen hinzuweisen.

§3

Notwendige Angaben und Unterlagen

(1) Die antragstellenden natirlichen und juristischen Personen haben alle Angaben zu machen,
alle Auskiinfte zu erteilen und alle Unterlagen vorzulegen, die zur Prifung des Zuweisungsan-
trags und der Beurteilung der Programm-, Angebots- und Anbietervielfalt erforderlich sind (§ 16
Absatz 3 LMG NRW). Soweit die Landesanstalt fir Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) Informa-
tionen oder Formblatter zur Antragstellung vorhalt, sind diese zu beachten beziehungsweise zu
verwenden.

(2) Mit dem Zuweisungsantrag sind insbesondere folgende Angaben und Unterlagen einzurei-
chen:

1. Name und Adresse der Antragstellenden sowie gegebenenfalls Name der gesetzlichen oder
satzungsmaBigen Vertretung;

2. die Mitteilung, fur welches Angebot der Zuweisungsantrag gestellt wird;

3. in der Regel Angaben {iber das vorgesehene Verbreitungsgebiet, die Ubertragungstechnik
und die Versorgungsqualitt, die zu nutzende Ubertragungskapazitit, sofern diese den Antrag-
stellenden bekannt ist, sowie zum Zeitrahmen der beabsichtigten Nutzung;

4. den Nachweis der jederzeitigen wirtschaftlichen und organisatorischen Leistungsfahigkeit in
Bezug auf die antragsgemaBe Verbreitung oder Weiterverbreitung der Rundfunkprogramme
oder Telemedienangebote gemaB § 13 Satz 1 LMG NRW, insbesondere eine Darstellung der vor-
aussichtlichen Kosten sowie deren Finanzierung;
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5. bei einem Antrag von Rundfunkveranstaltern neben den in Ziffer 1. bis 4. genannten Angaben
und Unterlagen gemanB § 13 Satz 2 LMG NRW der Nachweis einer entsprechenden Rundfunkzu-
lassung beziehungsweise der Nachweis, dass ein entsprechender Zulassungsantrag gestellt
wurde;

6. bei einem Antrag von Plattformanbietern neben den in Ziffer 1. bis 4. genannten Angaben und
Unterlagen gemaB § 13 Satz 3 LMG NRW geeignete Nachweise dartber, dass den Anforderun-
gen an die Sicherung der Angebots- und Anbietervielfalt entsprochen wird.

(3) Bereits mit dem Antrag sind ferner fiir den Fall eines Verstandigungsverfahrens oder einer
Vorrangentscheidung Angaben und Unterlagen vorzulegen, die zur Beurteilung des Angebotes
nach den Vielfaltskriterien nach § 14 Absatz 2 Satz 2, 4 und 5, Absatz 3 bis 6 sowie Absatz 8 und
9 LMG NRW, soweit jeweils einschlagig, erforderlich sind.

Hierzu gehoren insbesondere folgende Angaben und Unterlagen:

1. bei einem Antrag von Programmveranstaltern geeignete Angaben zu den Vielfaltskriterien
nach § 14 Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3 und 4 LMG NRW, insbesondere das Programmsche-
ma, eine detaillierte Beschreibung der Programminhalte und -elemente, Angaben zur Programm-
kategorie und -struktur sowie zur Zielgruppe, eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren
Inhaber- und Beteiligungsverhaltnisse, gegebenenfalls weitere Angaben und Unterlagen zur Be-
urteilung der Programm- und Anbietervielfalt unter Berlicksichtigung des Gedankens der Anreiz-
regulierung nach § 14 Absatz 2 Satz 5 LMG NRW in Verbindung mit § 5 Absatz 2 sowie gegebe-
nenfalls ein verbindliches Konzept zur Realisierung der in § 14 Absatz 5 und 6 LMG NRW ge-
nannten Kriterien;

2. bei einem Antrag von Anbietern vergleichbarer Telemedien Darlegungen dazu, inwieweit das
Angebot zur Programm- und Anbietervielfalt entsprechend § 14 Absatz 2 bis 4 LMG NRW beitra-
gen kann;

3. bei einem Antrag von Teleshoppinganbietern Angaben und Unterlagen zur Beurteilung ihres
Beitrags zur Angebots- und Anbietervielfalt nach § 14 Absatz 8 LMG NRW;

4. bei einem Antrag von Plattformanbietern Darlegungen dazu, inwieweit das geplante Angebot
zur Vielfalt nach den gemaB § 14 Absatz 9 Satz 2 LMG NRW geltenden Kriterien beitragen kann.

(4) Die Landesanstalt fir Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) kann im Rahmen der jeweiligen
Ausschreibung konkretere beziehungsweise weitere Informationen und Nachweise verlangen,
die zur Priifung des Antrags sowie zur Beurteilung der Programm-, Angebots-, und Anbieterviel-
falt des Angebotes erforderlich sind.

§4
Verstandigungsverfahren

Bestehen keine ausreichenden Ubertragungskapazitaten fiir alle Antragstellenden, die die Zu-
weisungsvoraussetzungen nach § 13 LMG NRW erflllen, wirkt die Landesanstalt fir Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM) auf eine Verstandigung zwischen den Antragstellenden hin. Sie kann
bestimmen, ob das Verstandigungsverfahren schriftlich, in einem Erérterungstermin oder schrift-
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lich mit einem Erdrterungstermin durchgeflhrt wird. Sie kann eine angemessene Frist bestim-
men, innerhalb derer sich die Antragstellenden verstandigen kdnnen.

§5
Vorrangentscheidung

(1) Ist eine Verstandigung innerhalb der von der Landesanstalt fir Medien Nordrhein-Westfalen
(LfM) bestimmten Frist nicht zu erzielen oder entspricht die Verstandigung nicht den gemanB § 14
Absatz 2 Satz 2, Absatz 9 Satz 2 LMG NRW geltenden Anforderungen, trifft die Landesanstalt fir
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) eine Vorrangentscheidung. Neben gesetzlichen Vorrangre-
gelungen berticksichtigt sie dabei, soweit einschlagig, die Vielfaltskriterien nach § 14 Absatz 2
Satz 4 und 5, Absatz 3 bis 6 sowie Absatz 8 und 9 LMG NRW.

(2) Bei der Vorrangentscheidung tragt die Landesanstalt fiir Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
auch dem Gedanken der Anreizregulierung Rechnung. Insbesondere bei der Zuweisung mehre-
rer Ubertragungskapazititen an unterschiedliche Antragstellende kann sie unter Beriicksichti-
gung der Antragslage Angebotskategorien bilden, die im Sinne eines vielfaltigen Gesamtange-
bots bei der Vorrangentscheidung Berticksichtigung finden sollen. Die Landesanstalt fur Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM) kann unter Vielfaltsgesichtspunkten eine Gewichtung der einzelnen
Angebotskategorien vornehmen, um die Verteilung der zur Verfligung stehenden Ubertragungs-
kapazitaten auf die Angebotskategorien festzulegen. Hierbei beziehungsweise bei der Gewich-
tung innerhalb der Angebotskategorien kann sie beispielsweise miteinbeziehen, ob sich Angebo-
te erhdhten programmlichen Anforderungen unterwerfen und in der Refinanzierbarkeit entspre-
chend eingeschrankt sind oder in erhéhtem MaBe barrierefreie Anteile enthalten. Darlber hinaus
kénnen zum Beispiel Gesichtspunkte journalistischer Infrastruktur, wie beispielsweise besonde-
res Engagement bei der Aus- und Fortbildung des redaktionellen Personals oder das Festlegen
publizistischer Qualitatsziele und -standards, Berticksichtigung finden. Bei der Vielfaltsabwa-
gung wird berilicksichtigt, ob ein flr die Zuweisungsdauer verbindliches Konzept zur Realisie-
rung der in diesem Absatz genannten Gesichtspunkte vorgelegt wird.

§6

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt des
Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zuweisungssatzung der Landesanstalt
flir Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) - Zuweisungssatzung - vom 5. Juli 2019 (GV. NRW. S.
458) auBer Kraft.

Disseldorf, den 30. Oktober 2020

Der Direktor
der Landesanstalt fir Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM)
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Dr. Tobias Schmid

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf



	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Zuweisungssatzung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) - Zuweisungssatzung - 
	 § 1 Anwendungsbereich 
	 § 2 Ausschreibung 
	 § 3 Notwendige Angaben und Unterlagen 
	 § 4 Verständigungsverfahren 
	 § 5 Vorrangentscheidung 
	 § 6 Inkrafttreten 


